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Menschenrechte der Frauen
| Universaler Anspruch un: kontextbezogene Konkretisierung

uch WE bıslang keıine klare völkerrechtliche Deftinition VO Frauenrechten
o1bt, hat dıe Erklärung der Menschenrechtsweltkonterenz „Gleiche Menschen-
rechte für alle Wıen (1993) den menschenrechtlichen Status NC} Frauenrechten
sehr deutlich betont:

„Die Menschenrechte der Frauen und der minderjährigen Mädchen sınd ein unveräufßer-
ıcher, ıntegraler un:! untrennbarer Bestandteıl der allgemeinen Menschenrechte. Die volle
und gleichberechtigte Teilnahme der Frau polıtischen, bürgerlichen, wiırtschaftlichen,
soz1alen un: kulturellen Leben aut natıonaler, regionaler und internationaler FEbene un die
Beseitigung jeder Form VO Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sınd vorrangıge Tiel-
SETZUNG der internationalen Gemeinschatt. Geschlechtsspezitische Gewalt und alle Formen
sexueller Belästigung un! Ausbeutung, einschliefßlich solcher, dıe auf kulturelle Vorurteile
und den internationalen Menschenhandel zurückzuführen sınd, sınd mıt der Würde un:! dem
Wert der menschlichen Person unvereinbar und mussen beseitigt werden. Dies 1St durch C
setzlıche Mafßnahmen SOWI1E durch natiıonale Aktionen und internationale Zusammenarbeıt
aut Gebieten W1€ wirtschaftliche und soz1ale Entwicklung, Bıldungswesen, Mutterschutz
und Gesundheit SOWI1e durch soz1ale Fürsorge erreichen.“

Frauenrechte werden j1er unzweıdeut1g als Bestandteil der allgemeinen Men-
schenrechte ausgewıesen. Gerade dıie FElemente 1m Text, die auf Tatbestände verwel-
SCIL, die 1m gegebenen Kontext 7zweıtelstreı trauenspeziıfıisch interpretiert werden
mussen W/1E geschlechtsspezifische Gewalt, sexuelle Belästigung un!: Ausbeutung

sınd tormulıert, dafß S1Ce nıcht auf Frauen beschränkt sind; explızıt wırd auf die
Unvereinbarkeit mMI1t der Würde un dem Wert der Person rekurriert. Der strikt
menschenrechtliche Charakter erd dadurch hervorgehoben, die implizıte Argu-
mentatıon 1STt klar auf die Universalıtät der Menschenrechte angelegt. Ich verstehe
dies als Versuch, etwaıgen Relativierungen 1n dem Sınn, CS yehe c  „NUr U1nl Tau-
enrechte un! damıt Partikulares VO vornherein die Grundlage EeNTt-

zıehen.
Damıt tührt die Wıener Erklärung die Linıe weıter, die mMIt dem „Ubereinkom-

INEIIN 7A GE Beseitigung jeder orm VO  e Diskriminierung der EFrau - der Vereinten
Natıonen VO 1 Dezember 1979 explizıt eingeschlagen wurde. Autfgaben un!:
Ziıele der Staaten werden jeweıls tormulıiert, da den Frauen „die gleichen Rechte
W1e€e dem Mann gewährleisten“ sınd und auf der Basıs der Gleichberechtigung
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VO Mann und Ta jede geschlechtsspezifische Diskriminierung überwinden
1st. Wiıchtig, die Lebenswirklichkeit VO Frauen tatsächlich erfassen können,
ISt da das UÜbereinkommen differenzierte Diskriminierungsverbote enthält, dıe
sıch sowohl auf dıe öffentliche als auch auft die private Sphäre beziehen?.

Das bisherige Schicksal des Dokuments spiegelt jedoch sehr deutlich die Span-
NUNS 7zwischen der Proklamatıon der Menschenrechte der Frauen auf der einen
Selite un!: iıhrer Umsetzung 1mM Recht der Staaten SOWI1E ıhrer konkreten politischen
Durchsetzung auf der anderen Se1lte: Von den 182 Staaten, die das Vertragswerk bıs
heute ratıfiziert haben, meldeten mehr als S () Staaten substantielle Vorbehalte A
iınsbesondere 1mM Bereich des Fhe- und Famıilienrechts, W as einer Ablehnung zentra-

ler Inhalte der Konventıion entspricht“.
Es Mag mıt der implızıten Logik solcher Vorbehalte zusammenhängen, da{f 1mM-

RLET: wieder die Frage gestellt wiırd, ob frauenspeziıfische Menschenrechte gebe.
Dies tührt ındes offensıichtlich auf eıne alsche Fährte: Fxklusive Frauenrechte
waren leicht der Getahr auUsgeSseLZL, 1ın eınem Konkurrenzverhältnis den allge-
meınen Menschenrechten erscheinen b7zw. wurden als partiıkulare Rechte diesen
untergeordnet. Es geht nıcht darum, exklusıve Frauen(menschen)rechte prokla-
mıeren, sondern frauenspezifische Menschenrechtsverletzungen als solche aufzu-
decken und den Schutz VOT solchen Angrıiffen auft dıe Würde VO Menschen weıb-
lıchen Geschlechts mıt dem Instrumentarıum der Menschenrechte sıchern.
Damıt Frauen wırksam der Schutzfunktion allgemeıner Menschenrechte teilha-
ben können, mu das Nstrument revıdıert, differenziert un erweıtert werden,
da{fß CS die spezıfischen Unrechtserfahrungen, unter denen Frauen leiıden, abbildet,
7ABRg Sprache bringt un!: beantworten vermag?.

Domiminanz männlicher Unrechtserfahrungen
Femuinistische Kritik Völkerrecht hat geze1gt, „da{fß die Menschenrechtspakte
auf männliche Unrechtserfahrungen hın konzıplert sind, während S1€e auf typıische
Gefährdungslagen VO Frauen haufıg keıne Antworten bıeten“ ® Quelle dieser
Sprachlosigkeıt 1sSt ein tormales Gleichheitsverständnıis, demzufolge VO rele-
vanten Differenzen gerade abzusehen 1St as tuhrt dazu, da{fß dıe aufgrund
unterschiedlicher Lebensbedingungen, Rollenmuster und Entfaltungsmöglıch-
keiten real unterschiedlichen Wırkungen VO Rechtsnormen tür Männer un!:
Frauen aal nıcht ErSt 1n den Blick geraten“. Unbeschadet der 1n der „Frauenkon-
vention“ derN erstmals oreitenden veränderten Perspektive auf die konkreten
Lebenswirklichkeiten VO Frauen und damıt auf reale Ungleichheıiten wirkt diıese
„Sıchtbehinderung“ ach W1e VOILI aut dıe Chancen der Frauen e1in, den ıhren
konkreten Lebenswirklichkeiten entsprechenden menschenrechtlichen Schutz
yenießen.
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Der Aufweis taktischer Partiıkularıität 1STt eın Argument den normatıven
Anspruch unıversalistischer Geltung, ohl aber die Erwartung, dieser An
spruch se1 mıt den bestehenden Regelwerken bereits eingelöst bzw. auch FRÜLT:

reichend einlösbar. Nıcht alleın die Feststellung \A W1€e auch ımmer begründeten
Unterschieden zwıischen annern un Frauen 1St deshalb ein vielversprechender

Ansatzpunkt, sondern die Analyse sozi0okultureller Rahmenbedingungen und P —
lıtischer Machtverhältnisse, dıe durch gesellschaftliche Konventionen und VOI allem
durch rechtliche Normen stabılisiert werden. Fur den Erfahrungszusammenhang
moderner Rechtsstaaten westlicher Pragung annn Ute Sacksofsky dementspre-
chend teststellen, dafß „das zentrale Problem heutiger Diskriminierung VO FrauenMarianne Heimbach-Steins  Der Aufweis faktischer Partikularität ist kein Argument gegen den normativen  Anspruch universalistischer Geltung, wohl aber gegen die Erwartung, dieser An-  spruch sei mit den bestehenden Regelwerken bereits eingelöst bzw. auch nur zu-  reichend einlösbar. Nicht allein die Feststellung von - wie auch immer begründeten  — Unterschieden zwischen Männern und Frauen ist deshalb ein vielversprechender  Ansatzpunkt, sondern die Analyse soziokultureller Rahmenbedingungen und po-  litischer Machtverhältnisse, die durch gesellschaftliche Konventionen und vor allem  durch rechtliche Normen stabilisiert werden. Für den Erfahrungszusammenhang  moderner Rechtsstaaten westlicher Prägung kann Ute Sacksofsky dementspre-  chend feststellen, daß „das zentrale Problem heutiger Diskriminierung von Frauen  ... ın geschlechtsneutral formulierten Rechtsnormen“ besteht, „denen patriarchale  Strukturen zugrunde liegen, die wiederum durch die Rechtsnormen befestigt, un-  terstützt und gestärkt werden  « 8‘  Auch im globalen Maßstab ist damit eine wesentliche Dimension des Problems  markiert; gleichwohl muß für viele Länder und Rechtssysteme nach wie vor auch  mit manifest Frauen diskriminierenden Rechtsnormen und/oder mit der Konkur-  renz von staatlicher Rechtssetzung und traditionellen (z.B. religiösen) Verhaltens-  erwartungen und Sanktionen gerechnet werden, durch die unterschiedliche Ver-  haltenserwartungen zwischen den Geschlechtern errichtet und festgeschrieben  werden?. Vor diesem Hintergrund liest sich die Formel „Frauenrechte sind Men-  schenrechte“ vor allem als Aufgabe, deren Einlösung zunächst einmal die explizite  Wahrnehmung und Integration der Unrechtserfahrungen von Frauen in das men-  schenrechtliche Instrumentarium verlangt.  Artikulationsprobleme frauenspezifischer Unrechtserfahrungen  Daß die Entwicklung und Entfaltung der Menschenrechte als emanzipatorische  Reaktion auf Unrechtserfahrungen zu entschlüsseln ist, kann als Konsens der  Menschenrechtstheorie gelten!°. Allerdings ist zu fragen: Wie kommt es zu der  Asymmetrie der Repräsentation zwischen männertypischen und frauentypischen  Unrechtserfahrungen im menschenrechtlichen Instrumentarium?  Ute Gerhard hat in ihren Forschungen aufgewiesen, daß und weshalb Verhält-  nisse der Ungleichheit von Frauen von diesen selbst vielfach gar nicht als Unrechts-  erfahrungen artikuliert und zur Sprache gebracht werden können!!. Eine Erklärung  für diesen Befund kann in dem Wirkungszusammenhang von Tradition, Kultur und  Selbstbild der Frauen gefunden werden: Traditionelle Asymmetrien in den Ge-  schlechterbildern und -rollen (z.B. Frauen sind schwächer, weniger wert, haben  weniger Rechte usw.) bestimmen häufig auch das Selbstbild von Frauen in entspre-  chenden Kontexten. So nehmen sie die eigene Situation gegenüber der gesellschaft-  lichen Position und den Chancen von Männern als ungleich wahr, können sie  548in geschlechtsneutral tormulierten Rechtsnormen“ besteht, „denen patrıarchale
Strukturen zugrunde liegen, dıe wıederum durch die Rechtsnormen befestigt,
terstutzt und gestäarkt werden

uch 1m globalen Ma{fistab 1sSt damıt 1ne wesentliche Dimension des Problems
markıert; gleichwohl mu{fß für viele Länder und Rechtssysteme nach W1€e VO  — auch
MmMI1t manıtest Frauen diskriminıerenden Rechtsnormen und/oder mi1t der Konkur-
LGE11Z VO staatlicher Rechtssetzung un: tradıtionellen (Z.B relig1ösen) Verhaltens-
erWwar tungen und Sanktionen gerechnet werden, durch die unterschiedliche Ver-
haltenserwartungen 7wischen den Geschlechtern errichtet und tfestgeschrieben
werden?. Vor diesem Hıntergrund lıest sıch die Formel „Frauenrechte sınd Men-
schenrechte“ VOTLT allem als Auftgabe, deren Eınlösung zunächst eiınmal dıe explizıte
Wahrnehmung un: Integration der Unrechtserfahrungen VO Frauen 1in das mmMenN-

schenrechtliche Instrumentarıum verlangt.

Artıkulationsprobleme irauenspezıfischer Unrechtserfahrungen
Daiß die Entwicklung und Entfaltung der Menschenrechte als emanzıpatorische
Reaktion auft Unrechtserfahrungen entschlüsseln 1St, ann als Konsens der
Menschenrechtstheorie yelten!?. Allerdings 1St iragen: Wıe kommt der
Äsymmetrıe der Repräsentation zwıschen männertypischen und trauentypıischen
Unrechtserfahrungen 1m menschenrechtlichen Instrumentarıum?

Ute Gerhard hat 1ın ıhren Forschungen aufgewlesen, da{fß un!: weshalb Verhält-
nısse der Ungleichheıit VO Frauen VO diesen selbst vielfach Sal nıcht als Unrechts-
erfahrungen artıkuliert und ZUHT: Sprache gebracht werden können!!. ine Erklärung
für diesen Betfund ann 1n dem Wıirkungszusammenhang VO Tradıtion, Kultur un:
Selbstbild der Frauen gefunden werden: TIradıitionelle Asymmetrıen iın den Ge-
schlechterbildern und -rollen (z.B Frauen sınd schwächer, wenıger wert, haben
wenıger Rechte USW.) bestimmen häufig auch das Selbstbild VO Frauen 1n ENISPrE-
chenden Kontexten. So nehmen S1€e dıe eigene Sıtuation gegenüber der gesellschaft-
lıchen Posıtion un: den Chancen VO annern als ungleıich wahr, können S1Ee
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jedoch nıcht VO sıch AaUsS als „ungerecht“ beschreıiben, solange diese vermeıntlich
selbstverständliıchen, weıl ZAU Beispiel als „natürliıch“ oder als 1in der eigenen Ira-
dition vorgeschrieben deklarierten und deshalb die gesellschaftliche Anerkennung
und Integration bestimmenden Unterschiede nıcht durch „tIremde“, externe Ma{fßs-
stäbe 1ın rage gestellt werden!2.

och selbst dann, WenNnn Frauen ihre Erfahrungen der Ungleichheıt als Unrechts-
erfahrungen deuten un ZuUur Sprache bringen, 1St nıcht selbstverständlıch, da{fß
dieses Unrecht auch 1n menschenrechtlichen Kategorıen ertafßt un!: 1ın Rechtsord-
NUNSCH gespiegelt wırd 1 Dies hängt mI1t den Orten und Kontexten trauentypischer
Unrechtserfahrungen Menschenrechte W1€e S1e 1n den Menschen-
rechtspakten koditfiziert sind beziehen sıch völkerrechtlich auf den Wirkungszu-
sammenhang staatlıcher Gewalt gegenüber Individuen. Fur die Wahrnehmung VO

trauentypischen Menschenrechtsverletzungen resultieren daraus Z7wel Probleme:
Frauen werden erstens vieltach nıcht als Individuen b7zw. als (Rechts-)Subjekte
Wahrgenommen, sondern als Flemente eines soz1ıalen Zusammenhangs, iın dem S1e
bestimmte Rollen und Funktionen auszuüben und bestimmten Erwartungen
entsprechen haben (z.B 1n der Ehe/Paarbeziehung bzw. 1n der Famıilie/im elan)
Damıt hängt das zweıte Problem ININEINL Der Wıirkungsbereich der Frauen und
das gesellschaftliche Feld, 1n dem S1e un!: wahrgenommen werden, 1St 1n
den meılisten kulturellen Kontexten VOI allem die Famaiulıie, der private Bereich. Wn
rechtserfahrungen VO  - Frauen werden tolglich typischerweise 1ın diesem and-
lungsraum yemacht, der eigenen Regeln unterlegt.

Zum einen sınd tradıtionelle Normierungssysteme sehr stark der Stabilisie-
rung dieses grundlegenden Bereichs sozıaler Beziehungen und Machtverhältnisse
interessıert, da das FEhe- un: Famıilienrecht einschliefßlich der damıt verbunde-
HE  - ökonomischen Regeln (Besıtz- und Erbrecht) eıne bedeutende Rolle für dıe Re-
yulıerung der Lebenswirklichkeit VO Frauen spielen; Z anderen oilt zumiıindest
1n eıner liberalen Rechtsordnung die Famılie als geschützter Raum, der dem Zugriff
staatlicher Regulierung möglıichst weitgehend leiben soll Eın der AIr
beralen“ Irennung VO  — öffentlicher und privater Sphäre ausgerichtetes rechtliches
Instrumentarıum, das MmMI1t „anscheinend allgemeın oder geschlechtsneutral tormu-
jerten Rechtstatbestände(n)“ arbeıtet, ann deshalb „dıe entscheidenden un
häuftigsten Beschädigungen un!: Verletzungen der Würde, Selbstbestimmung und
körperlicher (!) Unversehrtheit VO Frauen SOWI1Ee ıhren Ausschlufß AaUuS der Offent-
ıchkeit un: die Behinderung ıhrer Lebenschancen nıcht erfassen, da S1€e nıcht at-

lıcher Gewalt, sondern der Privatsphäre, Sal dem Schutz der Famiıilie zugerechnet
werden“ L

Miıt diesen Überlegungen wiırd eın auf den ersten Blick paradoxer Wiırkungs-
zusammenhang siıchtbar: Das Zusammentrettfen patriarchaler, Frauen diskriminie-
render soz1ıaler Ordnungen mıt eiınem Menschenrechtsinstrumentarıum, das die
ıberale Trepnung XALG) öftentlicher un: priıvater Sphäre nachvollzieht, verdoppelt
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die Schwierigkeiten, trauentypische Ungleichheitsertfahrungen als Unrechtsertah-
und als Menschenrechtsverletzungen ıdentitizieren un dem Schutz-

bereich der Menschenrechte inkorporieren. In dem Ma{fSß, W1€e die systematısche
Irennung VO öffentlichem un! privatem Recht die normatıve Struktur des Men-
schenrechtsschutzes bestimmt, bleibt tolglich eıne wesentliche Quelle fortgesetzter
Unrechtserfahrungen VO  m} Frauen menschenrechtlich unsichtbar!>.

Diese Unsichtbarkeit hangt nıcht VO  . der rage ab, ob die ıberale Irennung in
dem SOZ10- und rechtskulturellen Kontext, 1n dem Frauen VO Unrecht betroffen
siınd, wırksam ist; S1Ee 1St vielmehr 1n der lıberalen Imprägnierung des Menschen-
rechtsinstrumentarıums begründet. Dessen Reichweite 1St durch die Dichotomie
öffentlich/privat lIımiıtiert un annn das irauentypıische Fe  K VO Unrechtserfahrun-
SCH nıcht erfassen, solange nıcht eın Prozefß der TIranstormation oreift, der das KOÖN:-
ZCPL der Menschenrechte nıcht statısch, sondern 1n seıner prozeßhaften Dynamik
und Relevanz sıeht un entsprechend iıhre Bedeutung ausdehnt un HC inter-
pretiert L Die Entprivatisierung frauentypischer Unrechtserfahrungen un die Er-
weıterung des Radıus menschenrechtlicher Wırkungsmöglichkeiten sınd demnach
notwendıge Voraussetzungen Hr die Darstellbarkeit un: Bekämptbarkeıt solcher
Ertfahrungen 1m Medium der Menschenrechte. Am Thema „Gewalt b  ‚ Frauen“,
das erst eLWwWa se1lt Begınn der 900er Jahre den Weg auf die menschenrechtlich rele-

Agenda un: 1ın eıne entsprechende UN-Erklärung (1998) tand, ann die-
SCH Zusammenhang nachvollzogen werden!7.

Vor dem Hıntergrund dieses Funktionszusammenhangs sınd 1U Argumentatı-
NSsMUSiIer aufzunehmen, die typıscherweıse ZUr Stabilisierung patrıarchaler un:
trauendiskriminierender Ordnungen herangezogen werden. ber eiıne Beschrei-
bung hınaus 1St nach Möglichkeiten iragen, W1e€e solche Argumentatıonen autf e1-
NenN menschenrechtlichen Universalismus hın überwunden werden können, der
diesen Namen wirklıiıch verdient. Das Thema 1St komplex un: verzweıgt, da{fß jer
1Ur einıge wenı1ge Linıen ckizziert werden können.

ANatur- als Norm

Als 1Ne€e Diszıplinen und Diskurse übergreitende Meta-Kategorı1e umschreıibt
„‚gender“ die kulturellen Interpretationen des geschlechtlichen KöOrpers, durch die
dem Individuum ber iıne Geschlechtsidentität und eiıne Geschlechterrolle eın
bestimmter Ort 1n eıner gesellschaftlıchen Ordnung zugewı1esen wırd Gender fun-
ojert dementsprechend als Wahrnehmungs- un: Analyseinstrument für gesell-
schaftliche Geschlechterverhältnisse, dıe sıch iın vielfältigen kulturellen Ausdrucks-
ftormen (Z 1ın der Sprache, 1n Symbolsystemen), 1n gesellschaftlichen Ordnungen
und Rechtssystemen vertestigen und sıch sowohl mM1t Hierarchisierungen als auch
MIt Machtasymmetrien verbinden. Renate Hoft hat der Gender-Kategorie dıe Funk-
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t10n der „Abgrenzung yegenüber eiıner als natürlich vorausgesetztien Kausalverbıin-
dung 7wischen (weiblichen/männlichen) Korpern und bestimmten gesellschaft-
lıchen Rollen“ 18 zugewl1esen. Insotfern 1st das Instrument der Kritik überall da
SELZEN,; aufgrund eıner vermeıntlich natürlichen Bestimmung der raı
menschenrechtliche Ansprüche VO Frauen abgewehrt werden. Damıt geraten
LEr anderem die besonders prekären Felder der sexuellen Selbstbestimmung SOWI1eE
des FEhe- un: Famıilienrechts 1n den Fokus der Aufmerksamkeıt:

„Die Reduktion der Frau aut hre angeblich natürliche Geschlechtlichkeit wiırd ST

Grundlage, d1e Frau 1n moralischer und intellektueller Hinsıicht als detizıtär behaupten,
un:! dies wıederum wiırd T: Begründung, iıhr die Menschen- und Bürgerrechte abzuspre-
chen. Aus eıner yeschlechtlichen Ditterenz wırd eiıne menschliche Defizienz, AaUS einer
menschlichen Verschiedenheıit 1ne gyesellschaftliche und rechtliche Ungleichheıit. 19

Besonders naheliegend un wirkungsvoll kann das „Natur”-Argument als Legı1-
timatıonsmuster eingesetzt werden 1m Rahmen der relıg1ösen Vorstellung VO Gott
als Schöpfer un! Gesetzgeber und dem Menschen als Geschöpt: Die naturalistische
Argumentatıon annn metaphysısch überhöht werden W1€ 1im Fall bestimmter
Auspragungen der Naturrechtslehre 1m Argumentationshaushalt des katholischen
Lehramts und bestimmter Stränge der katholischen Theologıe. Da{ß solche ATrgu-
mentatıonsweısen, ohne da{fß dies explizit wird, auch der Stabilisierung bestehender
Geschlechterverhältnisse mıt ıhren asymmetrischen Machtverhältnissen dienen,
lıegt auf der and und 1st bıs 1n neueste Dokumente hineıin leicht nachzuweılsen ®®.

Tradıtion un! Kultur zwıischen Respekt un Kritik

Ziel der Genderanalyse soll ach Kenate Hoft se1nN, „dıe Struktur der Beziehungen
der Geschlechter mı1t anderen kulturellen Kontexten und gesellschaftlichen Orga-
nısatıonstormen 1n Verbindung bringen‘ Z1 Insotern sınd kulturalistische Argu-
mentatiıonsmuster, die m1t dem Verweıls auf den Geltungsanspruch VO TIradıtion
b7zw. Kultur menschenrechtliche Forderungen VO Frauen zurückweısen, krıtisch

befragen. Diesbezüglıch relevant 1St dıe Berufung auf eın Recht auf kultureigene
Entwicklung bzw. konkreter das Postulat, bestimmte Tradıtionen seı]en als Quelle
NC Identität un Medium der Zugehörigkeıt eıner bestimmten Gruppe be-
wahren.

iıne Auseinandersetzung mı1t der Rolle VO TIradıtion un Sıtte SOWI1eEe mıiıt dem
politischen Umgang MIt diesen Faktoren muf{fß sıch ach Zzwel Seıten absichern: 7488

eınen gegenüber der Getahr des sSCe1 CS auch wohlmeinenden, taktısch aber respekt-
losen un: überheblichen Kolonialiısmus b7zw. Imper1alısmus, W1e€e nıcht selten 1ın
bestimmten Argumentationsweısen westlich-liberaler Provenıenz mitschwingt72
und zum anderen gegenüber eıner vermeıntlich respektvollen, tatsächlich aber
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kritischen Anerkennung eines frauendiskriminı:erenden Status YJUO, W1e€e S: kultura-
lıstısche Argumentationen sowohl westlichen W1e€e nıcht-westlichen rsprungs be-
stimmtZ

Dynamıisches Verständnıiıs VO TIradıtion und Kultur

Wenn dıe Einforderung VO Menschenrechten für un: VO  - Frauen mI1t dem Argu-
ment abgewehrt wiırd, 1es se1 die eigene TIradıition bzw. wıderspreche dem
Recht autf kultureigene Entwicklung, wiırd der überlegene Wert der verteidigten
TIradıtion un! Kultur gegenüber dem 1n ede stehenden Recht un!: der Freiheıit der
betroffenen Personen behauptet. Darın wırd implızıt das Werturteil vorausgesetZtL,
die verteidigte TIradıtion und Kultur se1 1n sıch gul un: wertvoll; 1n dem Ma(fß, W1€
eın solches Vorurteil wiırkt, erscheıint jede Infragestellung der Tradition v VOIN-

hereın als moralısch diskreditiert. Idieses Vorurteıil verbindet sıch zudem leicht mıt
der Identifizierung VO TIradıtion und iıntakter Gemeinschaft, deren Stabilität die
Bewahrung der TIradıtion Ja gerade dienen soll, während die Einforderung VO

Menschenrechten der Frauen als (abzuwehrende) Traditionskritik miıt eiınem Irend
Z UNE Individualisierung, ZUT Desolidarıisierung, Verwestlichung, Dekadenz USW. VeI-

bunden WITF': d
Solche Tendenzen siınd gerade bel westlichen Kulturalisten gelegentlich beob-

achten, wobe]l eın archaisıerendes bzw. romantisıerendes Bı  e der remden Iradı-
t1on und Kultur eiınem Dekadenzmodell des „ Westens“ recht plakatıv gegenüber-
gestellt wird. hne den grundsätzlıch unbestrittenen Wert VO TIradition und
Kultur als Medium und Kontext VO Identitätsbildung 1gnorıeren, 1ST eın solches
normatıv aufgeladenes Verständnıiıs kritisch befragen un: ZUgUnNSteEN elines dıtte-
renzlıerteren Bildes dekonstruleren. Gegenüber eınem scheinbar monolithischen
und statıschen, letztlich ahistorischen Begriff VO Tradıition und Kultur sınd deren
Asymmetrıen und (verborgene) Dynamiken beleuchten.

Fın Moment, das eıner dynamıscheren Sıcht autf TIradıtionen tührt, 1St offen-
sichtlich die rage ach Akteuren b7zw. ach „agencCy“ ach Handlungspotentia-
len, die für bestimmte Mitglieder eıner Traditionsgemeinschaft zugaänglıch, für
dere Miıtglieder unzugänglıch erscheinen un!: ach den verborgenen Potentialen,
dıe dementsprechend durch Aufdeckung der 1n TIradıtions- und Kulturzusammen-
hangen wiırkenden (Macht-)Interessen heben sind?+ Das Bıld eıner TIradıtion
un: der 1ın ıhr wirkenden Normen wandelt sıch miı1t dem Wıssen darum, WCTI sıch
miıt welchen Interessen der Verteidigung des Status qQUO eıner vermeıntlich verinde-
rungsresistenten Iradıtıon und Kultur verschreıbt. Denn allzu oft verbirgt sıch hın-
DEeT. der Einforderung VO Respekt gegenüber (relıg1ösen) TIradıtionen un: Kulturen
eın anderes dominierendes Interesse, eLtwa der Siıcherung bestehender Machtver-
hältnısse, das patrıarchale Strukturen un Wertungsmuster vorausgesetzL J6a
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sten der Frauen gehen mu Di1e Verschleierung solcher machtförmiger, politischer
Interessen durch eine instrumentalisıerende Berufung auf den Wert VO TIradıition
und Kultur MU: aufgedeckt werden.

Soll eın solches Unterfangen nıcht eine CXrn bleibende un: damıt immer dem
Vorwurt des Imperialismus b7zw. Kolonialismus ausgeSELZLE Kritik bleiben, SOMN-
dern einem iınhärenten Potential der Veränderung der 1ın ede stehenden Iradı-
t10NS- un: Kulturzusammenhänge werden, kommt 65 VOT allem darauf A die be-
troffenen Frauen befähigen, eiınen eigenen Standpunkt iınnerhalb un gegenüber
der Tradıtion un: Kultur beziehen, die ıhre Lebenswirklichkeit bestimmt, durch
die S1e 1aber zugleich daran gehindert werden, als eiıgenständıge Subjekte agıeren.

Ermächtigung der Frauen Z kulturellen Partızıpation
Traditionskritik 1St also offenbar unerläßlich, eıner konstruktiven Verhältnis-
bestimmung VO TIradıtionen und Kulturen und den Menschenrechten der Frauen

gelangen. Zie] mMu sEe1N, Frauen ZAHT: eigenen kritischen Relektüre iıhrer TIradı-
tionen und TÄHT: Etablierung Tradıtionszusammenhänge ermächtigen. Da
durch wırd deutlich, dafß nıcht die Alternative Menschenrechte der Frauen
CISUS TIradıtionen oeht, sondern die Ermöglichung eıner wechselseıtig efruch-
tenden, kontextspezifischen dynamischen Entwicklung VO TIradıtionen un: Men-
schenrechtenZ Inıtiatıven VO  e Frauen, sıch selbst aktıv ın eın Verhältnis den iıhre
Lebenswirklichkeit bestimmenden TIraditionen un Kulturen SCUtZECN; brauchen als
Voraussetzungen Bıldung, Verfietzung, Kommunikatıon und Dialog sowohl ın e1-
b} veschützten Kommunikationsräumen als auch 1ın öffentlicher Auseinander-
SCELZUNG.

Durch die Bıldung Handlungsräume un -gemeinschaften, 1n denen tradı-
tionskritisches und zugleich tradıtionsproduktives Handeln erprobt un: wechsel-
seıtıge Vergewısserung geschehen kann, werden Frauen selbst Subjekten, die
ach eıner Verhältnisbestimmung VO Rechten und Traditionen suchen un
mıiıt diesen Inıtıatıven die Entprivatısıerung und das Sıchtbarwerden iıhrer Ungleich-
behandlung, Unrechtserfahrungen un:! Menschenrechtsverletzungen vorantreıben.
Zahlreiche Entwicklungs- un: Bıldungsprojekte 1ın Ländern der SOSCNANNTEN Drit-
ten Welt spiegeln diesen Zusammenhang un! belegen, W1e€e entscheidend die Er-
mächtigung der Frauen eigenem Handeln für die Veränderung VO Lebenswirk-
lıchkeiten, 1ın dem Eıinsatz für eigene Rechte un: für eın Verhältnis den
eıgenen Tradıtionen 1ST.

Realistische Chancen, Tradıtion un Kultur und die Menschenrechte der Frauen
1n ein konstruktives Verhältnis zueiınander bringen, werden sıch also 1ın dem Ma{iß
auftun, W1e€e die betroffenen Frauen selbst Akteurinnen werden: WCNN S1e ıhre Ertah-
LUNSCH VO Ungleichheit und Unrecht artıkulieren können, WE S1e be] sıch selbst
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PotentialeZHandeln und damıt ZAT: Veränderung ihrer Sıtuation entdecken, und
WE S1Ee 1mM praktischen TIun erfahren, da die Traditionen, 1n deren Namen ıhnen
das Subjektsein verweıgert wurde, nıcht statisch, unveräinderbar un undurchdring-
ıch bleiben müuüssen *6.

Menschenrechte der Frauen:
Universaler Anspruch un: partikularistische Bestreitungen

Mıt der Forderung ach Handlungsmöglichkeiten der Frauen gegenüber den Fın-
schränkungen, die ıhnen 1m Namen NVA} TIradıtion un:! Kultur auferlegt werden, 1sSt
eıne weıtere grundlegende rage gestellt: W1€ sıch der menschenrechtlich abges1-
cherte individuelle Anspruch auf gleiche Freiheit den diese Freiheit einschrän-
kenden Normen bestimmter Gemeinschatten verhält. Im Kern steht damıt das Ver=
hältnıs VO Ansprüchen der Gerechtigkeit und normatıven Implikationen
partikularer Entwürte des gyuten Lebens ZUT Debatte.

Der unıversale Geltungsanspruch der Menschenrechte un!: damıt auch, Ja 1NSs-
esondere die menschenrechtlichen Forderungen „Machtgleichstellung der
Frauen ; W1e€ die Pekıinger Aktionsplatttorm“/ tormuliert wırd wenı1gstens VO

7Z7we!l Seıten her 1n rage gestellt: einerseılts durch den kulturalistischen Eınwand, 6S

handle sıch eın „westliches“ Konzept, das deshalb nıcht unıversalisierbar sel;
andererseıts nährt un:! verstärkt der Überlegenheitsgestus, den manche Vertreter
der „westlıchen Kultur“ den Tag legen, das antıwestliche Vorurteıil. Hınsıichtlich
der Abwehr des unıversalen Geltungsanspruchs der Menschenrechte 1st 7zwischen
eınem „kulturellen“ und einem „polıtischen“ Argument unterscheıden, wobel
beide auch ineinander verflielßen können.

Auf der Ebene der Werte b7zw. der kulturellen Identität wırd argumentiert, dıie
„westlichen“ Menschenrechte seı]en nıcht kompatıbel mıt den eigenen Wertsyste-
INCI,; dıies zeıgt sıch ZU Beispiel 1n der Diskussion „Indıividualismus VCISUS (SGE-
meıinschattswerte“ 28 Problematisch 1St daran zunächst, da{ß dıe Menschenrechte

historische Evıdenz als statisches Konzept gesehen un! pauschal, mıttels
der Identitizierung MI1t eıner Kategorıe der Fremdheit ( Westen ); zurückgewiesen
werden. Des weıteren werden die rage der Genese ın eınem bestimmten, de facto
westlichen Kulturzusammenhang, und die rage der Geltung vermischt, da{fß dıe
dynamısche Qualität un: die Transformationsfähigkeit des Menschenrechtekon-

VO  — vornhereın nıcht in den Blick kommen können.
Diesem Abwehrargument 1ST 1ne auf den erstien Blick gegenteılıge apologetische

Strategıe gegenüberzustellen, W1€e S1e eLWwW2a 1n manchen Beiträgen VO ıslamiıscher
1aber auch christlicher Selite beobachtet werden annn Zuweılen wırd argumentiert,
1n der eigenen relıg1ösen TIradıtion se1l1en die Menschenrechte 1mM Sınn gottgegebe-
1ICT und unveränderlicher Rechte schon immer verwirklicht, TU verstehe 111l S1€e
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eben 1n der einen oder anderen Hınsıcht anders 2 In der Perspektive der Ah=
erkennung un!: Durchsetzung Menschenrechten der Frauen 1st gegenüber
solchen leicht als Immunisierungsstrategıe weitergehende Ansprüche eNTt-

arvenden Argumenten natürlich höchste Skepsı1s geboten. uch 1er werden dann
unliebsame Implikationen des Menschenrechtskonzepts etwa hinsichtlich der
Rechte der Frauen als partiıkularistische, ZU Beispiel westliche Lesart zurück-
gewlesen, der dıe eigene überlegene, weıl der wahren Religion zugeordnete Les-
art vorzuzıehen se1l
ber die möglichen machtförmigen Interessen, die sıch mıt derartıgen Abwehr-

strategıen verbinden, wurde bereits yehandelt die Frage, WT 1n welchen politi-
schen Zusammenhängen un: Machtkonstellationen VO solchen Argumenten Ge:
brauch macht und W1e€e die Ermöglichung kritischer Diskurse seıtens der
Betroffenen steht, 1st auch diesbezüglıch eine Schlüsselfrage.

Auf der Ebene der Politik wırd krıtisıert, da{fß die Verteidigung der Menschen-
rechte als Vehikel e1nes westlichen Imperialısmus eingesetzt werde, die Menschen-
rechte miıthın als Instrument remder Macht mıßbraucht wuürden. Da{fß diesem VT

allem die USA gehegten Argwohn ımmer wıeder realpolitische Nahrung
zugeführt wiırd, bedarf keiner eigenen Erläuterung un!: belastet eıne ernsthafte
Menschenrechtspolitik. Jahrhundertealte unversöhnte Unterdrückungs-, Koloni1-
sıerungS- un! Marginalisierungsgeschichten bılden vielfach den Hıntergrund, VOT

dem angesichts der ylobalen Machtasymmetrıien un:! fortgesetzten Imperialısmen
die Berufung auf die eigene Iradıtıon als Anker kollektiver, sıch bedroht ertahren-
der Identitäten und mıthın als Problemanzeige die Adresse der westlichen P —
lıtischen Akteure wahrgenommen werden mu{

Damıt erscheint 1m Spiegel der Kritik das Pendant der kulturalistischen Eın-
sprüche den unıversalen Geltungsanspruch der Menschenrechte: Der
Überlegenheitsgestus bestimmter Spielarten eines westlichen Liberalismus, die den
anderen nıchtwestlichen Kulturen die Anschlufßtähigkeit das Menschenrechts-
denken bzw. die Implementierbarkeıt VO Menschenrechten absprechen. Derlei
Hegemonieansprüche westlicher Akteure tinden sıch nıcht ÜLE 1n politischer Rhe-
torık un: Strategıe, sondern auch 1n philosophischen Argumentatıonen, ELWa mI1t
dem (sestus elnes MC} vornhereıin als überlegen dargebotenen Liberalismus, der (SE:
tahr läuft, aus der Beobachtung taktisch vorhandener menschenrechtlicher Deftizite
pauschale Vorurteile gegenüber den „Kulturen“ ELWa hinsıchtlich iıhrer SEX1ST1-
schen Implikationen gewınnen *.

LDem FEinwand der westlichen Imprägnierung der Menschenrechte 1St ohl 1LLUTr

durch eın explizıt dynamisches Verständnıis der Menschenrechte begegnen. Die
für die Universalisierung des Menschenrechtskonzepts*' konstitutive Dynamık
geht dabe] VO der erdrückenden Evıdenz VO  e Not un: Le1id AaUus 3 Das entspricht
dem ANSatzı für den iıch weıter oben plädıert habe, WE ıch VO  aD trauenspeziılıschen
Menschenrechtsverletzungen gesprochen habe, dıe 1ın den Menschenrechten eiıne
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Antwort tinden mussen 1m Sınn einer Erweıterung, kontextspeziıfischen Konkre-
tisıerung und Dynamısıerung des menschenrechtlichen “ Kanons.

Plädoyer für eınen kontextsensiblen menschenrechtlichen Universalismus

Kriterien für dıe Akzeptanz bzw. Zurückweıisung partıkularer Vorstellungen des
„Zuten Lebens“, W1€ S1€ 1n bestimmten TIradıtıonen und kulturellen Kontexten
ZUu Ausdruck kommen un 1mM Sınn normatıver Erwartungen dıe Miıtglieder
entsprechender Gemeinschatten herangetragen werden, sınd aUus dem Kern des
Menschenrechtskonzepts der Achtung der Menschenwürde jeder einzelnen
Person SOWI1e Anerkennung des Subjekts gewınnen > as Basıskriterium des
Respekts VOT konkreten Subjekten, dıe selbst n1ıe kontextlos verstehen sınd,
MU Jense1ts tormaler Zuerkennung VO „ NWürde: den realen Chancen kon-
kreter Subjekte, das eigene Leben leben, ewährt werden. Mıthin konkretisiert
sıch 1n der rechtlich siıchernden un: polıtısch konkretisıerenden Achtung des
Subjektstatus jedes un!: jeder einzelnen dıe Herausforderung VO Universalı-
sıerung des Würdeanspruchs gerade 1in den partıkularen Realısıerungen VO

Menschseın.
Dıies bedingt eıne kritische Prüfung VO  } „Partikularısmus“ W1€e „Universalis-

mMUuUS  * Partikulare Vorstellungen VO Leben sınd respektieren, solange s1e
nıcht den für jedes Subjekt einzufordernden Anspruch der Respektierung se1iner
bzw. ıhrer Menschenwürde un: der darın gründenden Menschenrechte unterlau-
ten Entwürte des Lebens mussen diesem Prüftkriterimum unterworten werden,

gewährleisten können, da{fß nıcht 1im Namen solcher Entwürfe bestimmten
Individuen oder Gruppen die Erfüllung elementarer Gerechtigkeitsstandards und
damıt auch die Chance auf eın individuell Leben verwehrt wiırd. Zugleich sınd
aber auch herkömmliche unıversalistische Ansätze, dieVVorrang der Gerechtig-
elıt VOT partikularen ntwürten des Lebens ausgehen, eiıner Kritik 1-

zıehen, 1Insoweıt SI weıte Bereiche der ındividuellen und famılialen Lebenswirk-
iıchkeit MI1t ıhren spezifischen Gerechtigkeitsproblemen als vermeıntlich prıvat und
partıkular ausklammern.

Dem Anliegen der Universalisierung des Menschenrechtsschutzes, das 1n der Per-
spektive der Anerkennung und Verwirklichung der Menschenrechte der Frauen
schlechthin alternatıvlos erscheınt, 1ST deshalb durch e1ın dynamiısches Konzept der
Verknüpfung VO unıversalem Geltungsanspruch un: Wahrnehmung partıkularer
Lebenswirklichkeiten Rechnung Lragen.

Ansatze, die diesem Anliıegen entsprechen suchen, sehe ıch 1n philosophischen
Entwürfen, dıie Jenseı1ts der Irennung der Sphären VO Gerechtigkeit und m
Leben ach grundlegenden humanen Bedürfnissen bzw. Fähigkeiten iragen, de-
CI Verwirklichung 65 für jeden einzelnen Menschen 1ın eiınem bestimmten Lebens-
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kontext ermögliıchen gelte, W1e dies eLIwa2a 1in dem VO Martha Nussbaum und
Amartya Sen Ve „capabilıty approach“ (Fähigkeitenansatz) konzipiert
1st 27

Vom eiınem anderen Ansatz her, jedoch iın der Zielrichtung mi1t dem capabılıty A
proach konvergierend, bietet das Konzept des „kontextsensiblen Universaliısmus“,
WI1IE Seyla Benhabib vorschlägt, eıne weitertührende Perspektive: Universalıität
wiırd nıcht als „idealer Konsens tiktıv definierter Indıiyıduen, sondern als) das kon-
krete Bemühen konkreter körperlicher Individuen Autonomıie 1n der Politik
un: Moral“ 35 aufgefaßit. Dementsprechend tretfen ach ıhrem Vorschlag „verall-
gemeınerte Andere und konkrete Andere“ eiınander 1n wechselseıtiger Kritiktunk-
t10N gegenüber, da{fß 1n die scheinbar SEArfEe Gegenüberstellung zwıschen den
Menschenrechten der Frauen und den Beharrungsansprüchen VO Tradıtionen und
Kulturen ewegung kommt: Ansatzpunkt 1st für Benhabib 1ne dynamısche dis-
kursethische Interpretation des Rechts aut kulturelle Verschiedenheit untfer der Prä-
mM1SSe, das Recht jedes un: jeder einzelnen auf unıverselle Partızıpation und Auto-
nomı1e rangıere VOI den Rechten auf gruppenspezifische Privilegien?®.

Aus den 1er eingeblendeten soz1alphılosophischen Ansätzen einer Vermittlung
VO Universalisierung(sdynamık) un der Achtung partıkularer Identitäten CI SC-
ben sıch Z7wel Folgerungen, die für die Ermöglichung polıtischen Handelns VO

Frauen ıhrer Menschenrechte unmıittelbar relevant werden.

Freiheıit der Person yegenüber Iradıtiıonen

Die Einforderung VO Respekt VOT TIradıtionen und kulturellen Eigenheıten dart
nıcht die Freiheit und die Verantwortlichkeit der Person aushebeln, sıch TIradı-
t10n, Kultur und Glaubenssystemen mıt iıhren spezıtischen normatıven Erwartun-
SCH ach eigenem Entscheid und Urteil verhalten?. Eın menschenrechtlicher
AÄnsatz, der VO der durch bestimmte grundlegende Rechte schützenden
Würde der Person ausgeht, erkennt das Recht der einzelnen Mitglieder eıner be-
stımmten (Iradıtions-)Gemeinschaft d. dieser TIradıtion und Kultur 1n Freiheit
Posıtion beziehen und deren normatıve Erwartungen ZU Gegenstand VO Dis-
Uurs un!: Kritik machen. Insofern spricht Benhabıb 1n eınem anderen Dis-
kussionszusammenhang, 1n dem CS den Status VO Minderheiten und die Aner-
kennung kultureller Ditferenzen iınnerhalb eıner bestimmten Gesellschaft gyeht, VO  e

einem „‚Recht auf kulturelle Verschiedenheıit“:

„Das Recht autf kulturelle Verschiedenheıit bedeutet iınnerhalb der Diskurstheorie das
Recht auf Erneuerung, Interpretation und auch Ablehnung der eigenen Kultur. Eın narratı-
VCS odel]l der Kultur, das die Kultur als einen Generatiıonen übergreitenden Dialog der An-
eignung und Ablehnung, als LIEUG Erzählung und Wiederbelebung begreıftt, unterstutzt den
diskursiven Ansatz.“
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[Daraus tolgt ZUuU eınen die Forderung die „Kulturalisten“, da{fß Tradıition un:
Kultur weder als monolithischer Block och als sakrosankte Autorıitäten 1NSs Spiel

bringen sind, die jeder kritischen Prüfung Ma{fßstab der Menschenrechte EeNT-

waren; Zu anderen erg1ibt sıch hıeraus die Forderung die ıberal geprag-
VTn „Universalisten“, die herkömmliche Irennung VO privater un öffentlicher
Sphäre korrigieren, da{ß „die dıskursıive Infragestellung strıttıger kultureller
und relıg1öser Gepflogenheıten und die Herausbildung einer Kultur der zıvyilen
Kreatıivıtät“ gefördert wird: „Diese Kreatıivıtät 1St Cds die den Individuen und Grup-
PCH abverlangt, 1n der Offentlichkeit vertretbare Rechttertigungen entwickeln
und sıch miıt anderen Standpunkten als iıhren eigenen auseinanderzusetzen.  39

Fundamental für diesen Ansatz 1St das Postulat, die ormale Universalıtät der An
erkennung der Wuürde des verallgemeınerten Anderen und die kontextualisierte
Universalıtät der Anerkennung moralischer Identität des konkreten Anderen ine1n-
ander übersetzen. Dementsprechend MUu sıch die Partikularıtät der Ansprüche,
Bedürfnisse un: Wertvorstellungen jedes un! jeder konkreten Anderen durch die
Anerkennung der Würde aller Anderen rechttertigen lassen. Dieses wechselseitige
Anerkennungsverhältnıs als Prozefß, als Rıngen unıversalisierbare Posıtionen
denken, tührt AaUS der Abstraktion heraus un!: erlaubt den Überstieg 1ın dıe poli-
tisch-ethische Relevanz des Problems. Die praktische Anerkennung der Frauen als
(Rechts-)Subjekte un: moralısche Subjekte mıt eigenen Lebensgeschichten und
politischen Erfahrungen wiırd Z Prütstein der Legıtimität des Handelns und
Entscheidens und ebenso Z Prüfstein der Kohärenz theoretischer Vorentschei-
dungen 1mM Hiıntergrund polıtischer Prozesse.

Beteiligung der Betroffenen

Solche Prozesse siınd polıtisch konkret 11UTr möglıch, WT Betroftene Beteilig-
ten werden. Damıt Frauen 1n patriarchal gepragten Kontexten die Chance De.
wınnen, sıch 1ın Freiheit den vorgefundenen TIradıtionen verhalten und
deren Veränderung mıtzuwiırken, bedarf daher politisch herzustellender VOrS
auUssSseIZUNgCN. Amartya Sen bringt (1m 1er zıtlerten Zusammenhang Z A ohne
Zuspitzung auf den Genderaspekt) als eıne grundlegende Vorbedingung die MOg-
iıchkeıit der Beteiligung für die Betroffenen DIEIT: Sprache: Er geht davon AaUS, da{fß
sıch überkommene Lebenstormen bewahren lassen, WE die Gesellschatt sıch
dafür entscheıdet, das eu  } Dies wiıederum öffentliche Güterabwägungen
OTaus Die Betroffenen mussen das 1St der springende Punkt durch Anerken-
NU1L1LS und Durchsetzung ıhrer orundlegenden Menschenrechte befähigt werden,
sıch daran beteiligen:

AFr ein vernünftiges Abschätzen solcher Optionen kommt entscheidend auf die MoOg-
lıchkeıit der Bevölkerung d. öffentlichen Diskussionen über den Gegenstand teilzuneh-
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LL1LCIL. Wır kommen auf uUuNnseTrenN Ansatz der Verwirklichungschancen zurück: da{fß _-

schiedliche Gesellschaftssegmente, und nıcht 11UTr die so7z1al Bessergestellten, 1in der Lage se1n
sollten, Entscheidungen über das, W aS erhaltenswert un! W as obsolet ist, mıitzuwirken.
Jede verschwindende Lebenstorm auch hohen Kosten erhalten, o1bt keıine Not-
wendigkeıt; 1aber A4US$S Gründen der soz1alen Gerechtigkeit 1sSt durchaus nöt1ıg, da{ß dıe Men-
schen, WE SI wollen, auch dann imstande sınd, diesen soz1alen Entscheidungen m1t-
zuwirken. Das 1st eın weıteres Argument, solch elementaren Verwirklichungschancen
Priorität geben, Ww1€e (vermöge einer Grundschulerziehung) lesen und schreiben kön-
NEIL, (durch freie Medien) gul intormiert se1ın und (durch Wahlen, Volksbegehren un all-
gemeın den Gebrauch der Bürgerrechte) reale Chancen auf freıie Partiızıpation haben.

Der Verweiıls auf die Verwirklichung der Menschenrechte als Voraussetzung für
die Realisierung kultureller Selbstbestimmung iınnerhalb normatıv tordernder Ira-
dıtions- und Kulturzusammenhaänge macht 1m Fall der Frauenrechte eın Dilemma
offenbar: Die Gewährleistung VO Freiheitsrechten 1St Voraussetzung für den Of-
tentlichen Diskurs ber die Implikationen der Freiheit gegenüber Tradıtionen, S1Ce
stehen 1aber gerade aufgrund der tradıtionsbedingten Einschränkungen den Frauen
vielfach nıcht Gebot. Um daher die entsprechenden Voraussetzungen für Frauen
1ın patriarchal gepragten kulturellen Kontexten un vesellschaftlichen Strukturen
realisıeren, reicht erfahrungsgemäfß nıcht, auf die etablierten politischen nstitu-
tionen Veriraluen Die 1M Verlauf dieses Beıtrags diskutierten Argumentationsfi-

und Strategiıen bılden ımmer och eınen realpolitisch starken Schutzschild
derle1 Ansprüche der Frauen.

Anerkennung und Durchsetzung menschenrechtlicher Ansprüche der Frauen
und Erweıterung ihrer Freiheitsräume HÜr dıe Verwirklichung VQ} Lebenschancen
und Fähigkeiten hangen daher wesentlich der Formierung politischer Bewegun-
SCH un: zıvilgesellschaftlicher Netzwerke, die ZUgunsten der Menschenrechte VO

Frauen un damıt Zugunsten eıner echten Universalısıerung der Menschenrechte
aktıv sınd. Die iınternationale Frauenmenschenrechtsbewegung, die Arbeıt VO

Nıchtregierungsorganısationen, dıe Bıldung VO Netzwerken ın unterschiedlichen
regionalen Kontexten un: kulturelle Kontexte übergreitenden Raumen sınd nıcht
1Ur eine wıllkommene Erganzung, sondern vielmehr ine notwendıge Bedingung
tür gelingende Lobbyarbeıt und für die Befähigung VO  - Frauen 1n bedrückenden
kulturellen Zusammenhängen, ıhre legıtiımen menschenrechtlichen Anlıegen 1n die
and nehmen un: auch starke Konventionen un: Sanktionsandrohungen

betreiben.
Im Zusammenwirken solcher zıvilgesellschaftlicher, 1m weıtesten Sınn frauen-

politischer Inıtıatıven mI1t den Nnstrumenten der iınternationalen Menschenrechts-
politik kommt das zeıgt die Geschichte der Weltfrauenkonferenzen un: der
einschlägigen völkerrechtlichen Vereinbarungen allmählich Bewegung 1n VE

meıntlich SB Konstellationen un Werden, mühsam SCHNUB, Lerneftekte siıchtbar.
Di1ie menschenrechtliche Sıtuation der Frauen Üındert sıch nachhaltig 1LL1UTr 1n dem
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Madiß, W1€e das Geschlechterverhältnis 1n eıner Gesellschaft insgesamt 1n Bewegung
kommt. Dies geschieht 1aber wıederum NUL, Frauen sıch der eigenen Würde und
Rechte bewufitt werden, sS1e aufstehen, dıe Verletzung iıhrer Menschenrechte
siıchtbar machen un deren Anerkennung aktıv einklagen. Dıies die and-
lungsmöglichkeit der Frauen VOTFaUS; s1e mussen nıcht 1Ur als bıs dato ungenutzte
Ressource, sondern als Subjekte MmMIt dem Anspruch auf gleiche Handlungs- und
Entscheidungstreiheıt, als gleichberechtigte Verantwortungsträgerinnen un!: Nutz-
nıeßerinnen gesellschaftliıcher Prozesse AN der wirtschaftlichen, politischen, kultu-
rellen und relıg1ösen Entwicklung teilnehmen können“!.
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